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Wesentliche aus den Beteiligungsverfahren zum Vorentwurf vorliegende Stellungnahme mit Hinweisen 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 

städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet – 

Gewerbestandort Grobsdorf“ der Stadt Ronneburg, OT Grobsdorf, LK 

GRZ (Planstand: 14.08.2023) 

 

2 Anlagen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes-

verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 

 

1. Belange der Raumordnung (Anlage 1) 

2. Beachtung des Entwicklungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB (Anlage 3) 

 

In der Anlage 2 erhalten Sie darüber hinaus weitere beratende planungsrecht-

liche Hinweise. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

gez. 

Olaf Hosse 

Referatsleiter 

(ohne Unterschrift, da elektronisch gezeichnet) 

  

GÖL mbh 

Schlossberg 7  

07570 Weida 

 

per E-Mail 
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Anlage 1 zum Schreiben vom 03.01.2024 zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet – Gewerbestandort 

Grobsdorf“ der Stadt Ronneburg (unser Zeichen: 5090-340-4621/3857-1-132301/2023) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raumord-

nung 

 

 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,  

 Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

2. ☐ Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

3. ☐ Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Mit dem vorgelegten Bebauungsplan soll Baurecht für die gewerbliche Nachnutzung der 

ca. 2,1 ha großen Flächen einer ehemaligen Stallanlage südlich der Ortslage Grobsdorf 

geschaffen und die Erweiterung des westlich angrenzenden Bau- und Containerdienstes 

ermöglicht werden. 

 

Grundlage der raumordnerischen Bewertung der Planung sind die Grundsätze und Ziele 

der Raumordnung gemäß Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP, GVBl 

6/2014 vom 04.07.2014) und Regionalplan Ostthüringen (RP-OT, Bekanntgabe der Ge-

nehmigung im ThürStAnz 25/12 vom 18.06.2012). 

 

Gemäß den Grundsätzen 2.4.1 G und 2.4.2 G des LEP sollen sich die Siedlungsentwick-

lung in Thüringen am Prinzip „Innen- vor Außenentwicklung“ und die Flächeninanspruch-

nahme für Siedlungszwecke am gemeindebezogenen Bedarf orientieren und dem Prin-

zip „Nachnutzung vor Flächenneuinanspruchnahme“ folgen. 

 

Entsprechend Grundsatz G 2-4 des RP-OT sollen im Rahmen der Siedlungsentwicklung 

bestehende Baugebiete ausgelastet sowie aufgrund ihrer Lage, Größe, Erschließung 

und Vorbelastung geeignete Brach- und Konversionsflächen nachgenutzt werden, bevor 

im Außenbereich Neuausweisungen erfolgen. 

 

Da es sich bei der Planungsfläche um eine ehemalige Stallanlage im Anschluss an die 

Ortslage handelt, deren Fläche für die Erweiterung eines angrenzenden Betriebes ge-

nutzt werden soll, entspricht die Planung den o.g. Grundsätzen. 

 

Es bestehen keine raumordnerischen Bedenken gegen den vorgelegten Bebauungs-

plan. 
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Anlage 2 zum Schreiben vom 03.01.2024 zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet – Gewerbestandort 

Grobsdorf“ der Stadt Ronneburg (unser Zeichen: 5090-340-4621/3857-1-132301/2023) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des Entwick-

lungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB 

 

 
1. ☒ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die in der Abwägung  

 nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Der Flächennut-

zungsplan und die daraus zu entwickelnden Bebauungspläne stellen die stufenweise 

Verwirklichung der planerischen Ordnung und Entwicklung für das Gemeindegebiet 

dar. 

 

Die Stadt Ronneburg hat das Verfahren zur Aufstellung des Flächennutzungsplans 

seit ca. zehn Jahren unterbrochen. Zuletzt wurde das Thüringer Landesverwaltungs-

amt zum Flächennutzungsplan-Entwurf vom Dezember 2013 im Rahmen der Behör-

denbeteiligung beteiligt (vgl. Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes 

zu diesem Entwurf vom 26.06.2015). Insofern liegt kein wirksamer Flächennutzungs-

plan als Entwicklungsgrundlage im Sinne von § 8 Abs. 2 BauGB für den 2,1 ha um-

fassenden Bebauungsplan „Sondergebiet – Gewerbestandort Grobsdorf“ vor, mit 

dem Baurecht für eine Bau- und Containerdienstfirma mit Lagerflächen geschaffen 

werden soll. 

 
b) Rechtsgrundlage 

§§ 1, 5, 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

Vor der Wirksamkeit des Flächennutzungsplans kann ein Bebauungsplan grundsätz-

lich im Rahmen eines Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB oder als vor-

zeitiger Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 BauGB zum Abschluss kommen.  

 

Hier besteht keine Möglichkeit, o.g. Bebauungsplan im Parallelverfahren zu beenden. 

Unabhängig davon, dass mit dem Flächennutzungsplan-Entwurf vom Dezember 

2013 allein wegen des Zeitablaufs von zehn Jahren keine planreife Entwicklungs-

grundlage im Sinne von § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB vorliegt, wurde der Geltungsbereich 

des o.g. Bebauungsplans in diesem Entwurf auch als Dorfgebiet (MD-Gebiet) nach 

§ 1 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO dargestellt. Nach der Begründung des Flächennutzungs-

plan-Entwurfs, S. 44 erfolgte eine entsprechende Darstellung, um den ursprünglich 

ansässigen landwirtschaftlichen Bestandsbetrieb zu berücksichtigen.  

 

Aus der Darstellung eines Dorfgebietes kann die mit dem Bebauungsplan beabsich-

tigte Festsetzung eines Sondergebietes „Bau- und Containerdienst“ nicht entwickelt 

werden: Die ausschließliche Zulassung einer Bau- und Containerdienstfirma steht im 

Widerspruch zur Zweckbestimmung eines Dorfgebietes, das insbesondere auch der 

Unterbringung von Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe dient 

(vgl. § 5 Abs. 1 BauNVO). 

 

Der in der Begründung zu o.g. Bebauungsplan „Gewerbestandort Grobsdorf“ aufge-

führte Flächennutzungsplan-Entwurf vom Oktober 2023, in dem im Geltungsbereich 

des Bebauungsplans ein Sondergebiet „Bau- und Containerdienst“ dargestellt wurde, 
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ist dem Thüringer Landesverwaltungsamt nicht bekannt. Da zu diesem Entwurf bis-

lang offensichtlich keine Beteiligung stattgefunden hat, kann er zur Beurteilung, ob 

die Anforderungen nach § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB vorliegen, nicht herangezogen 

werden. 

 

Da der Bebauungsplan insofern nach der aktuellen Sachlage nicht im Parallelverfah-

ren nach § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB abgeschlossen werden kann, wäre weiter zu prü-

fen, ob hier eine Möglichkeit zur Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nach 

§ 8 Abs. 4 BauGB besteht. Nach den in § 8 Abs. 4 BauGB verankerten Anforderungen 

müssen dringende Gründe die vorzeitige Planung erfordern und es muss zu erwarten 

sein, dass die Planung der gesamtgemeindlichen städtebaulichen Entwicklung nicht 

entgegenstehen wird. 

 

Die Dringlichkeit wurde in der Begründung zu o.g. Bebauungsplan, S. 9 nachvollzieh-

bar begründet. Dabei wird dargelegt, dass die südlich von Grobsdorf und westlich der 

Stallanlage bereits ansässige Firma ATR-Transporte Adler einen dringenden Erwei-

terungsbedarf hat. Im Zusammenhang der Erweiterung sollen neue Arbeitsplätze ent-

stehen und die an den vorhandenen Betriebsstandort angrenzende leerstehende 

Stallanlage solle eine sinnvolle Nachnutzung erfahren. (Im Rahmen einer Luftbildaus-

wertung ist festzustellen, dass der Bereich der Stallanlage durch die Firma bereits 

genutzt wird.) 

 

Auch im Hinblick darauf, dass an die Rechtfertigung der Dringlichkeit in vorliegendem 

Fall keine hohen Anforderungen zu stellen sind, da mit dem Bebauungsplan eine 

Brachfläche mit dem Gebäudebestand einer aufgegebenen Stallanlage überplant 

werden soll, die sich im unmittelbaren südlichen Anschluss an den im Zusammen-

hang bebauten Ortsteil von Grobsdorf befindet,1 wird von einer im städtebaulichen 

Sinne dringlichen Planung ausgegangen.  

 

Zudem ist nicht davon auszugehen, dass der Bebauungsplan der gesamtgemeindli-

chen städtebaulichen Entwicklung entgegenstehen wird. Zwar steht die im Flächen-

nutzungsplan-Entwurf vom Dezember 2013 enthaltene Darstellung eines Dorfgebie-

tes der beabsichtigten Festsetzung eines Sondergebietes „Bau- und Containerdienst“ 

entgegen. Allerdings wird in der Flächennutzungsplan-Begründung vom Dezember 

2013, S. 44 ausgesagt, die Darstellung des Dorfgebietes erfolge im Hinblick auf den 

aktuellen Bestand eines landwirtschaftlichen Betriebes. Nach Aufgabe der landwirt-

schaftlichen Nutzung werde eine gewerbliche Nutzung durch nicht wesentlich stö-

rende Gewerbebetriebe angestrebt.  

 

Die aktuelle Flächennutzungsplan-Darstellung vom Oktober 2023, die in der Begrün-

dung zu dem o.g. Bebauungsplan, S. 9 abgebildet ist, berücksichtigt die bereits 2013 

                                                
1 Die Anforderungen an die Dringlichkeit einerseits und an die Übereinstimmung mit der gesamtgemeindlichen 

Entwicklung andererseits sind nicht einzeln für sich zu betrachten, sondern stehen in einem Abhängigkeitsver-
hältnis. „Je sicherer […] vorhergesagt werden kann, dass die mit einem vorzeitigen Bebauungsplan verfolgten 
städtebaulichen Maßnahmen mit der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung für das ganze Gemeindegebiet 
vereinbar sind, um so geringere Anforderungen sind im Einzelfall an die ‚dringenden‘ Gründe als besondere 
Rechtfertigung für die Vorzeitigkeit des Bebauungsplans – über die ‚Erforderlichkeit‘ gemäß § 1 Abs. 3 BauGB 
hinaus zu stellen“ (BVerwG Urteil vom 14.12.1984 – 4 C 54.81). 

 
Bei der Überplanung einer an die Ortslage angrenzenden bebauten Brachfläche wird den Anforderungen an den 
Dringlichkeitsnachweis der vorzeitigen Einzelplanung geringeres Gewicht zukommen, als wenn es sich um eine 
extensive Bauflächenausweisung handelt, da letztere bezüglich des gesamtgemeindlichen Bedarfes, des „best-
geeigneten“ Standortes und des Abgestimmtseins mit den darüber hinaus zu beachtenden und zu berücksichti-
genden öffentlichen raumordnerischen und fachplanungsrechtlichen Belangen mit Unsicherheiten behaftet ist. 
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angedachte gewerbliche Nachnutzung: Im Bereich der ehemaligen Stallanlage und 

des westlich angrenzenden aktuellen Betriebsstandortes der Firma ATR-Transporte 

Adler ist das Sondergebiet „Bau- und Containerdienst“ (als eine spezielle Art der ge-

werblichen Nutzung) dargestellt. 

 

Zusammenfassend sind die in § 8 Abs. 4 BauGB genannten Anforderungen zur Auf-

stellung eines vorzeitigen Bebauungsplans hier erfüllt. 

 

2. ☒ Fachliche Stellungnahme 

Ungeachtet der grundsätzlichen Möglichkeit zur Aufstellung eines vorzeitigen Bebau-

ungsplans besteht für Gemeinden die gesetzliche Pflicht, einen Flächennutzungsplan für 

das gesamte Gemeindegebiet aufzustellen (§ 5 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB). 

Der Flächennutzungsplan sollte nun umgehend abgeschlossen werden, um eine geeig-

nete Grundlage für die künftige städtebauliche Entwicklung und Ordnung zu schaffen 

und um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. 

 

Dies gilt auch Hinblick darauf, dass die förderunschädliche Einstellung des Bebauungs-

plans „Industriegroßstandort Ostthüringen“ des Planungsverbandes der Gemeinden 

Großenstein und Korbußen sowie der Stadt Ronneburg (Landkreis Greiz) und der Ge-

meinde Löbichau (Landkreis Altenburger Land) seinerzeit an die Bedingung geknüpft 

wurde, dass die ebenfalls nach § 204 Abs. 1 Satz 4 BauGB eingeleitete gemeinsame 

Flächennutzungsplanung mit zielkonformer Darstellung des Industriegroßstandortes zur 

Rechtswirksamkeit geführt wird (vgl. hierzu unser E-Mail vom 24.10.2023). 

 

 

Weitere beratende planungsrechtliche Hinweise zum Planverfahren und Planentwurf 

 

Zu den beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans „Gewerbestandort Grobsdorf“ 

 

a) Die in der textlichen Festsetzung 1 enthaltene Regelung zur allgemeinen Zulässigkeit für 

Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter steht im 

Widerspruch zu den immissionsschutzrechtlichen Belangen nach § 50 BImSchG. Entspre-

chende Betriebswohnungen können in gewerblich genutzten Gebieten nur ausnahmsweise 

zugelassen werden. Auf der nachfolgenden Genehmigungsebene ist nach § 31 Abs. 1 

BauGB zu prüfen, ob eine unverträgliche Konfliktlage durch die im Übrigen lärmintensiven 

Nutzungen vorliegt.  

 

Soweit von der o.g. Regelung zur Zulassung von Betriebswohnungen nicht gänzlich im Hin-

blick darauf abgesehen werden kann, dass in dem sich nördlich anschließenden faktischen 

Mischgebiet in unmittelbarer Nähe zum Betriebsstandort Wohnungen (auch für Betriebsin-

haber und -leiter) zulässig sind, sollte die in § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO enthaltene Formulie-

rung einer Ausnahmeregelung übernommen werden. 

 

b) Es wird empfohlen, in den in der textlichen Festsetzung Pkt. 1 enthaltenen Zulässigkeits-

katalog auch Vorhaben zur Nutzung solarer Strahlungsenergie an und auf Dach- und Au-

ßenwandflächen aufzunehmen. 

 

c) Die in der textlichen Festsetzung 2.2 getroffene Zulässigkeit von bis zu 14 - 15 m hohen 

Gebäuden, die nochmals um bis zu 1,5 m bei der Errichtung technischer Anlagen über-

schritten werden können, sollte nochmals überprüft werden. Die ehemaligen Stallgebäude 

wiesen, anders als in dem Umweltbericht, S. 29 ausgesagt, eine geringere Höhe auf. 
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Das neu festgesetzte Sondergebiet befindet sich am südlichen Siedlungsrand von Grobs-

dorf. Es liegt erhöht über dem steil nach Süden abfallenden Gessental, in dem eine vielfältig 

strukturierte Erholungslandschaft mit touristisch bedeutsamer Wegeverbindung vorliegt. 

Die bauliche Nutzungsintensivierung am südöstlichen Ortsausgang von Grobsdorf ist ab-

träglich für das Orts- und Landschaftsbild. Dass das Konfliktpotenzial zum Schutzgut Land-

schaftsbild gering sei, wie im Umweltbericht, S. 29 und 30 ausgesagt, kann nicht bestätigt 

werden. 

 

Vor dem Hintergrund des nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB geltenden Berücksichtigungsgebots 

wird empfohlen, die Regelungen zu den Gebäudehöhen an den ursprünglichen Bestands-

höhen der vorhandenen Stallanlagen zu orientieren. Dabei kann eine Überschreitungsmög-

lichkeit für technische Anlagen (als Ausnahmeregelung) ergänzt werden.  

 

d) An der westlichen Geltungsbereichsgrenze sollte eine zeichnerische Festsetzung einer 

Baugrenze ergänzt werden, damit durch die Flächenumgrenzung eine überbaubare Fläche 

im Geltungsbereich definiert wird. Da die Rechtswirkungen der Festsetzungen ohnehin auf 

den Geltungsbereich beschränkt sind, ist die in der Begründung, S. 13 enthaltene Aussage, 

es solle zugelassen werden, dass „bei einer Flurstücksvereinigung Gebäude auch über die 

Geltungsbereichsgrenze hinaus errichtet werden können“, nicht nachvollziehbar. 

 

e) Die zeichnerische Festsetzung der beiden privaten Grünfläche „c“ im östlichen Geltungs-

bereich, in der der Gehölzbestand zu erhalten ist, sollte nochmals überprüft werden. Die 

Angaben der in der Anlage befindliche Biotoptypenkarte entspricht im östlichen Geltungs-

bereich nicht der im Umweltbericht, S. 34 enthaltenen Abbildung 20 zu den vorhandenen 

Biotoptypen. (S. hierzu auch Umweltbericht, S. 25 (Abbildung 18) und Aussage im Umwelt-

bericht, S. 25, wonach eine Bepflanzung der exponiert liegenden Betriebsgebäude im Os-

ten fehlt.) Auch nach der Luftbildauswertung liegt im östlichen Geltungsbereich kein Ge-

hölzbestand vor. (Die Eingrünung des sich auf einem Hochplateau über dem Gessental 

befindenden Betriebsstandortes hat an dem östlichen Ortseingang von Grobsdorf eine 

hohe Bedeutung (s. hierzu unter c oben).  

 

f) In der textlichen Festsetzung 6.2 ist die Angabe zur Anzahl der anzupflanzenden hochstäm-

migen Obstbäume ergänzend anzugeben. Nach Aussage der Begründung, S. 14 sind in 

der privaten Grünfläche „a“ 30 Obstbäume zu pflanzen. 

 

g) Nach Aussage der Begründung, S. 14, Pkt. 2.4 sollen Ein- und Ausfahrten nur im Bereich 

der zeichnerisch festgesetzten Ein- und Ausfahrtbereiche zulässig sein. Zur Untersetzung 

dieser Planungsabsicht sollte eine ergänzende Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

getroffen werden, wonach eine Anbindung des Sondergebietes an die öffentliche Erschlie-

ßungsstraße ausschließlich in den zeichnerisch festgesetzten Ein- und Ausfahrtbereichen 

zulässig ist. 

 

Sonstige Hinweise 

 

a) Dem Vorentwurf zu o.g. Bebauungsplan ist noch nicht zu entnehmen, wie der naturschutz-

rechtliche Ausgleich nach § 1a Abs. 3 BauGB berücksichtigt werden soll. Nach dem Um-

weltbericht, S. 34 und 35 liegt ein ergänzender Ausgleichsbedarf vor. Der geringfügige Aus-

gleichsbedarf, der nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans gedeckt werden kann, 

soll durch externe Maßnahmen sichergestellt werden. Wo welche Maßnahmen außerhalb 

des Geltungsbereichs realisiert werden sollen, wurde im Vorentwurf nicht geregelt. Diesbe-

züglich besteht ein Ergänzungsbedarf im Rahmen der Entwurfserarbeitung. Es wird emp-

fohlen, ergänzende Eingrünungsmaßnahmen östlich des Betriebsstandortes zu regeln. 
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b) Hinsichtlich der Lage des Geltungsbereichs im Bereich einer untertägigen Grubenbaue be-

steht ein Abstimmungsbedarf mit der oberen Bergbaubehörde (vgl. hierzu textliche Kenn-

zeichnung nach § 9 Abs. 5 BauGB auf dem Vorentwurf). Diesbezüglich sind ergänzende 

Aussagen in der Begründung erforderlich. 



Gewässerunterhaltungsverband (GUV) 
Weiße Elster/Saarbach 
Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Gera      

 

Geschäftsführung: Frau Susanne Gabrich 
Verbandsvorsteher: Herr Holger Steinbach,  
Sparkasse Gera-Greiz IBAN: DE15 8305 0000 0014 4536 90   BIC: HELADEF1GER 
Website: www.guv-wesa.de 
Mitgliedsgemeinden: Bad Klosterlausnitz; Bad Köstritz; Bethenhausen; Bobeck; Bocka; Brahmenau; Caaschwitz; Crimla; Crossen an der Elster; 
Eineborn; Eisenberg; Endschütz; Gera; Gösen; Großenstein; Hainspitz; Harth-Pöllnitz; Hartmannsdorf; Heideland; Hermsdorf; Hilbersdorf; Hirsch-
feld; Hundhaupten; Kauern; Korbußen; Kraftsdorf; Lederhose; Linda b. Weida; Lindenkreuz; Löbichau; Münchenbernsdorf; Paitzdorf; Petersberg; 
Pölzig; Posterstein; Rauda; Reichenbach; Renthendorf; Ronneburg; Rückersdorf; Saara; Schleifreisen; Schwaara; Serba; Silbitz; St. Gangloff; Tau-
tendorf; Tautenhain; Waldeck; Walpernhain; Weida; Weißenborn; Wünschendorf/Elster; Zedlitz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Betreff: Stellungnahme zum B-Plan „Gewerbestandort Grobsdorf“ 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 27.11.2023 und bedanken uns für die Möglich-
keit zur Stellungnahme. 
Der Gewässerunterhaltungsverband ist entsprechend ThürWG gewässerunterhaltungspflichtig 
für den Gessenbach inklusive aller Zuflüsse/Nebenarme welche als Gewässer 2. Ordnung ein-
gestuft sind.  

Wir, der GUV sieht eine weitere Einleitung (Flächenversiegelung) in den Gessenbach kritisch 
entgegen. Sämtliche Unterlieger haben zunehmend mit steigenden Starkregenabflüssen zu 
kämpfen. 

Aufgrund dessen empfehlen wir Folgendes: 

- dezentrale Oberflächenwasserentsorgung (Verdunstung/Versickerung)  
- Befestigung mittel wasserdurchlässigen Belag 

Damit soll erreicht werden, dass Oberflächenwasser aus Siedlungsräumen oder Verkehrsflä-
chen abzuleiten, um so Überschwemmungen zu vermeiden. Außerdem werden der Grundwas-
serspiegel und der natürliche Wasserkreislauf erhalten. Durch zahlreiche Flächenversiegelun-
gen kann es ohne Regenwasser-Versickerung zu einer Verminderung der Grundwasserneubil-
dung kommen. 
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Begründung: 

WHG § 55 Absatz 2 

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne 
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder was-
serrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Be-
lange entgegenstehen. 

ThürWG § 47 Absatz 7 

Niederschlagswasser, das direkt von dem Grundstück, auf dem es anfällt, im Rahmen des Ge-
meingebrauchs (§ 25 Abs. 1 Satz 2) in oberirdische Gewässer schadlos eingeleitet werden kann 
oder das erlaubnisfrei in das Grundwasser eingeleitet wird (§ 46 Abs. 2 WHG), ist von demjeni-
gen, bei dem es anfällt, zu beseitigen. Der kommunalrechtliche Anschluss- und Benutzungs-
zwang bleibt unberührt. 

ThürVersVO Absatz 1 

Wird Niederschlagswasser in das Grundwasser eingeleitet (§ 46 Abs. 2 WHG), ist außerhalb von 
Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten, Wasservorbehaltsgebieten sowie außerhalb 
von Altlasten- oder Altlastenverdachtsflächen und von Flächen mit schädlichen Bodenverände-
rungen eine Erlaubnis nicht erforderlich, wenn das Niederschlagswasser nicht durch häusli-
chen, landwirtschaftlichen, gewerblichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften 
verändert wurde, nicht mit anderem Abwasser oder wassergefährdenden Stoffen vermischt ist 
und die Anforderungen nach den §§ 2 und 3 erfüllt sind. 

 Auszug aus der Begründung, 2.4.4. letzter Absatz 

„Die Oberflächengewässer besitzen besondere Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere und haben eine Speicher- und Regelungsfunktion im Naturraum. Ihnen kommt außerdem 
eine hohe Wertigkeit für die Erholung zu.“ 

 

Für den Fall der Errichtung einer Einleitstelle sind folgende Hinweise zu beachten: 

• Die Rohrsohle der Ablaufleitung ist mindestens 0,15 m über den Mittelwasserspiegel 
des Gewässers anzuordnen. 

• Die einmündende Rohrleitung ist böschungsgleich abzuschneiden. 

• Die Einmündung in das Gewässer hat spitzwinklig (mindestens 45°) in Fließrichtung zu 
erfolgen. 

• Die Unterhaltungspflicht für das Bauwerk sowie den Zu- und Ablaufbereich bis 2 m 
oberhalb und 3 m unterhalb des Bauwerkes obliegt dem Gewässerbenutzer. 

• Der Gewässerbenutzer hat während der Bauphase den ungehinderten Wasserabfluss zu 
sichern. Der Gewässerunterhaltungsverband haftet nicht für Schäden, die in Zusam-
menhang mit der Baumaßnahme stehen. Die Bauarbeiten sind so auszuführen, dass 
keine Baustoffe und Aushubmassen im Abflussprofil des Gewässers abgelagert werden. 

• Die durch die Arbeiten bzw. durch den Einsatz von schwerer Technik entstandenen 
Schäden im Gewässer und im Bereich des Gewässerrandstreifens oberhalb und unter-
halb des Bauwerkes sind nach Abschluss der Baumaßnahme ordnungsgemäß zu behe-
ben.  
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• die Freihaltung des Auslaufbereiches (2 m oberhalb bis 3 m unterhalb) von abflusshem-
mendem Treibgut, Eis, Anlandungen u. ä. obliegt dem Gewässerbenutzer. 

• Die Einleitstelle ist Abnahmepflichtig. Dazu hat der Gewässerbenutzer nach Errichtung 
der Einleitstelle einen Termin unter 0160/99247558 zu vereinbaren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 








